
Seminar Camera di Commercio Italiana  

per la Svizzera, ZŸrich  

28. Oktober 2008 

Einleitung  

von 

Massimo Calderan  

Schweiz: Einreise, Aufenthalt, ErwerbstŠtigkeit und Ausreise von AuslŠndern 

AuslŠnderbewilligungen, Sozialversicherungen und Steuern  



Programm 

09.00 Ð  09.15 Uhr  BegrŸssung  und Einleitung  

09.15 Ð 10.30 Uhr  Status PersonenfreizŸgigkeitsabkommen; 
Arbeitsbewilligungen fŸr EU-/EFT A-Staatsangehšrige und 
fŸr Drittstaatsangehšrige 

10.30 Ð 10.50 Uhr  Kaffeepause 

10.50 Ð 12.00 Uhr  Zulassung von Erwerbslosen sowie Aus- und W eiterbildung;  
Sozialversicherungsfragen 

12.00 Uhr -  Besprechung der MusterfŠlle und Panel-Diskussion   





EG-17: 
•  Belgien 

•  Dänemark 

•  Deutschland 

•  Finnland 

•  Frankreich 

•  Griechenland 

•  Grossbritannien 

•  Irland 

•  Italien 

•  Luxemburg 

•  Malta 

•  Niederlande 

•  Österreich 

•  Portugal 

•  Schweden 

•  Spanien 

•  Zypern 

EG-8: 
•  Estland 

•  Lettland 

•  Litauen 

•  Polen 

•  Slowakei 

•  Slowenien 

•  Tschechische Republik 

•  Ungarn 

EG-2: 
•  Bulgarien 

•  Rumänien 

EFTA: 
•  Fürstentum Liechtenstein 

•  Island 

•  Norwegen 

•  Schweiz 



•    Subsidiäre Geltung AuG 

 Rechtsgrundlagen Ð †bersicht (1)   

BV 

AuG 

VZAE 

Aufenthalt / Arbeit Sozialversicherungen  

Sozialversicherungs-
abkommen CH-IT etc. 

AHVG, BVG, etc. 

VEP 

- EU/EFTA-Angehšrige 
- Drittstaatsangehšrige  
  im Familiennachzug 
- aus EU/EFTA-Unter- 
  nehmen entsandte 
  Drittstaatsangehšrige  

(auch ehemals)  
erwerbstŠtige EU/
EFTA-Angehšrige 
sowie Familienange-
hšrige  

Drittstaatsangehšrige  

FZA FZA 

Drittstaatsangehšrige  

EntsG/EntsV 



 Rechtsgrundlagen Ð †bersicht (2)   

Alle Staatsangehörige 

DBG 

Kantonale Steuergesetze 

Steuern 



Rechtsgrundlagen Ð ausgewŠhlte Links (1)  

Aufenthalt und Arbeit 

Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EuropŠischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits Ÿber die FreizŸgigkeit (FZA) 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.142.112.681.de.pdf 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 Ÿber die AuslŠnderinnen und AuslŠnder (AuG) 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/142.20.de.pdf  

Verordnung vom 24. Oktober 2007 Ÿber Zulassung, Aufenthalt und ErwerbstŠtigkeit (VZAE) 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/142.201.de.pdf 

Verordnung vom 22. Mai 2002 Ÿber die schrittweise EinfŸhrung des freien Personenverkehrs zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der EuropŠischen Gemeinschaft und deren Mitgliedstaaten sowie 
unter den Mitgliedstaaten der EuropŠischen Freihandelsassoziation (VEP) 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/142.203.de.pdf 

Bundesgesetz vom 8.10.1999 Ÿber die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen fŸr in die Schweiz 
entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Entsendegesetz, EntsG) 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/823.20.de.pdf  

Verordnung vom 21. Mai 2003 Ÿber die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(Entsendeverordung, EntsV) 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/823.201.de.pdf   



Rechtsgrundlagen Ð ausgewŠhlte Links (2)  

Sozialversicherungen 

Abkommen vom 17. Oktober 1951 zwischen der Schweiz und Italien Ÿber Sozialversicherung 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.831.109.454.1.de.pdf 

Abkommen vom 14. Dezember 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen 
Republik Ÿber Soziale Sicherheit 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.831.109.454.2.de.pdf 

Zusatzprotokoll vom 25. Februar 1974 zur Zusatzvereinbarung zum Abkommen zwischen der Schweizerischen  
Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik Ÿber Soziale Sicherheit vom 14. Dezember 1962 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.831.109.454.211.de.pdf  

Zusatzabkommen vom 18. Dezember 1963 zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
und der Italienischen Republik Ÿber Soziale Sicherheit vom 14. Dezember 1962 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.831.109.454.22.de.pdf  

Zweite Zusatzvereinbarung vom 2. April 1980 zum Abkommen vom 14. Dezember 1962 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik Ÿber Soziale Sicherheit 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.831.109.454.24.de.pdf 



Rechtsgrundlagen Ð ausgewŠhlte Links (3)  

Steuern 

Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 Ÿber die direkte Bundessteuer (DBG) 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/642.11.de.pdf 

Steuergesetz des Kantons ZŸrich vom 8. Juni 1997 (StG) 
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=631.1 



Aufenthalt und Arbeit  

Bundesamt für Migration (BFM): http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home.html 

Migrationsamt des Kantons Zürich: http://www.migrationsamt.zh.ch/internet/ds/ma/de/home.html 

Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (AWA): http://www.awa.zh.ch/internet/vd/awa/de/home.html 

Sozialversicherungen  

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV): http://www.bsv.admin.ch 

Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA): http://www.svazurich.ch/home.cfm 

Steuern  

Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV): http://www.estv.admin.ch/d/aktuell/aktuell.php 

Kantonales Steueramt Zürich: http://www.steueramt.zh.ch/html/home/index.htm 

Behšrden und V erfahren Ð ausgewŠhlte Links  



 Fallbeispiel 1a  

•  Herr Rossi ist Mitglied des Kaders einer italienischen Bank in Torino.  
•  Er soll am 01.11.2008 in die Schweiz kommen, um die hiesige Niederlassung der 
  selben Bank zu leiten. Sein fixes Salär beträgt CHF 400‘000 p.a. 
•  Herr Rossi ist verheiratet und hat eine 21-jährige Tochter, die an der Uni Torino 
  studiert und nun an die Uni ZH wechseln will, und einen 17-jährigen Sohn, der in Torino 
  ins Gymnasium geht und nun an die Zurich International School wechseln soll. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für Herrn Rossi? 
•  Bewilligungen für Frau Rossi und die beiden Kinder (Familiennachzug)? 
•  Sozialversicherungen der Familie Rossi? 
•  Steuerpflicht der Familie Rossi? 



 Fallbeispiel 1b  

•  Herr Smith ist Mitglied des Kaders einer US-amerikanischen Bank in New York.  
•  Er soll am 01.11.2008 in die Schweiz kommen, um die hiesige Niederlassung der 
  selben Bank zu leiten. Sein fixes Salär beträgt USD 400‘000 p.a. 
•  Herr Smith ist verheiratet und hat eine 21-jährige Tochter, die an der New 
  York University studiert und nun an die Uni ZH wechseln will, und einen 17-jährigen 
  Sohn, der in New York ins Gymnasium geht und nun an die Zurich International School  
  wechseln soll. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für Herrn Smith? 
•  Bewilligungen für Frau Smith und die beiden Kinder (Familiennachzug)? 
•  Sozialversicherungen der Familie Smith? 
•  Steuerpflicht der Familie Smith? 



 Fallbeispiel 2a  

•  Herr Anand, ein indischer IT-Spezialist, wohnt und arbeitet in Chennai, Indien. 
•  Er soll am 01.01.2009 in die Schweiz kommen, um hier während ca. 1 Jahres 
  für seine indische Arbeitgeberin an einem IT-Projekt einer schweizerischen  
  Grossbank zu arbeiten. Sein Salär beträgt USD 40‘000 p.a. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für Herrn Anand? 
•  Sozialversicherungen Herrn Anands? 
•  Steuerpflicht Herrn Anands? 



 Fallbeispiel 2b  

•  Herr Anand, ein indischer IT-Spezialist, wohnt und arbeitet in London. 
•  Er soll am 01.01.2009 in die Schweiz kommen, um hier während ca. 1 Jahres 
  für seine englische Arbeitgeberin an einem IT-Projekt einer schweizerischen  
  Grossbank zu arbeiten. Sein Salär beträgt GBP 80‘000 p.a. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für Herrn Anand? 
•  Sozialversicherungen Herrn Anands? 
•  Steuerpflicht Herrn Anands? 



 Fallbeispiel 3a  

•  Herr Wiskowiak, ein polnischer Ingenieur, wohnt in Warschau. 
•  Er arbeitet für ein polnisches Unternehmen, welches ein  
   Industrieunternehmen in der Schweiz bei der Entwicklung eines neuen 
   Produkts unterstützt. Sein Salär beträgt umgerechnet CHF 80‘000 p.a.  
•  Er soll ab 01.01.2009 tageweise in die Schweiz kommen und hier arbeiten. 
•  Seine Familie bleibt in Polen. 

Es stellen sich folgende Fragen:  
•  Bewilligung für Herrn Wiskowiak? 
•  Sozialversicherungen Herrn Wiskowiaks? 
•  Steuerpflicht Herrn Wiskowiaks? 



 Fallbeispiel 3b  

•  Herr Florianu, ein rumänischer Ingenieur, wohnt in Bukarest. 
•  Er arbeitet für ein rumänisches Unternehmen, welches ein  
   Industrieunternehmen in der Schweiz bei der Entwicklung eines neuen 
   Produkts unterstützt. Sein Salär beträgt umgerechnet CHF 60‘000 p.a.  
•  Er soll ab 01.01.2009 tageweise in die Schweiz kommen und hier arbeiten. 
•  Seine Familie bleibt in Rumänien. 

Es stellen sich folgende Fragen:  
•  Bewilligung für Herrn Florianu? 
•  Sozialversicherungen Herrn Florianus? 
•  Steuerpflicht Herrn Florianus? 



 Fallbeispiel 4a  

•  Herr Forsberg, ein schwedischer Bankier, der seit einem Jahr in Zürich 
  arbeitet, möchte seine Gattin und die beiden minderjährigen Kinder in die 
  Schweiz holen. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für die Ehefrau und die Kinder (Familiennachzug)?  
•  Sozialversicherungen der Familie Forsberg? 
•  Steuerpflicht der Familie Forsberg? 



 Fallbeispiel 4b  

•  Herr Belletti, ein argentinischer Bankier, der seit einem Jahr in Zürich 
  arbeitet, möchte seine Gattin und die beiden minderjährigen Kinder in die 
  Schweiz holen. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für die Ehefrau und die Kinder (Familiennachzug)?  
•  Sozialversicherungen der Familie Belletti? 
•  Steuerpflicht der Familie Belletti? 



 Fallbeispiel 5a  

•  Das Ehepaar Collatto, italienische Rentner, 67 und 65, möchte in Zürich 
  Wohnsitz nehmen. Sie haben nie in der Schweiz gewohnt. 
•  Beide arbeiten nicht mehr. 
•  Beide beziehen eine italienische Rente, insgesamt EUR 1‘400 p.M. 
•  Sie verfügen über Ersparnisse von EUR 300‘000. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für das Ehepaar?  
•  Sozialversicherungen des Ehepaars? 
•  Steuerpflicht des Ehepaars? 



 Fallbeispiel 5b  

•  Das Ehepaar Griman, kanadische Rentner, 67 und 65, möchte in Zürich 
  Wohnsitz nehmen. Sie haben nie in der Schweiz gewohnt. 
•  Beide arbeiten nicht mehr. 
•  Beide beziehen eine kanadische Rente, insgesamt umgerechnet CHF 6‘000 p.M. 
•  Sie verfügen über Ersparnisse von umgerechnet CHF 500‘000. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für das Ehepaar?  
•  Sozialversicherungen des Ehepaars? 
•  Steuerpflicht des Ehepaars? 



 Fallbeispiel 6a  

•  Herr Gutmann, ein sehr wohlhabender Deutscher, 40,  möchte mit seiner 
  Gattin in Zürich Wohnsitz nehmen. 
•  Beide arbeiten nicht. 
•  Sie haben eine deutsche internationale Kranken- und 
  Unfallsversicherungspolice. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für das Ehepaar?  
•  Sozialversicherungen des Ehepaars? 
•  Steuerpflicht des Ehepaars (insb. Pauschalierung)? 



 Fallbeispiel 6b  

•  Herr Alexandrow, ein sehr wohlhabender Russe, 40,  möchte mit seiner 
  Gattin in Zürich Wohnsitz nehmen. 
•  Beide arbeiten nicht. 
•  Sie haben eine englische internationale Kranken- und 
  Unfallsversicherungspolice. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung für das Ehepaar?  
•  Sozialversicherungen des Ehepaars? 
•  Steuerpflicht des Ehepaars (insb. Pauschalierung)? 



 Fallbeispiel 7a  

•  José Muñoz aus Spanien, 21, möchte sein Architekturstudium an der ETHZ 
  fortsetzen.  
•  Seine Eltern sind sehr wohlhabend. 
•  José möchte während des Studiums im Architekturbüro von Santiago 
  Calatrava in Zürich arbeiten. 
•  Wenn dieser ihn nach dem Abschluss des Studiums anstellt, würde José 
  gerne in Zürich bleiben. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung?  
•  Sozialversicherungen? 
•  Steuerpflicht?  



 Fallbeispiel 7b  

•  Ali Nadani aus Iran, 21, möchte sein Architekturstudium an der ETHZ 
  fortsetzen.  
•  Seine Eltern sind sehr wohlhabend. 
•  Ali möchte während des Studiums im Architekturbüro von Santiago 
  Calatrava in Zürich arbeiten. 
•  Wenn dieser ihn nach dem Abschluss des Studiums anstellt, würde Ali gerne 
   in Zürich bleiben. 

Es stellen sich folgende Fragen: 

•  Bewilligung?  
•  Sozialversicherungen? 
•  Steuerpflicht?  



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

ZŸrich  
Seestrasse 39 
CH - 8700 Küsnacht 
Tel. +41 44 914 88 88 
zurich@altenburger.ch 
www.altenburger.ch 

Gen•ve  
Rue Rodolphe-Toepffer 11bis 
CH - 1206 Genève 
Tel. +41 22 789 50 20 
geneva@altenburger.ch 
www.altenburger.ch 


